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 46. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei den Erörterungen über die Post-2015-Entwicklungsagenda 
die Verringerung des Katastrophenrisikos, namentlich die Stärkung der Resilienz und der nationalen und 
lokalen Vorsorge- und Reaktionskapazitäten, angemessen zu berücksichtigen; 

 47. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
auf dem Weg über die Arbeitstagung 2014 des Wirtschafts- und Sozialrats über die Fortschritte im Hinblick 
auf eine stärkere Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten und 
der Versammlung einen detaillierten Bericht über den Einsatz des Zentralen Fonds für die Reaktion auf 
Notsituationen vorzulegen. 

RESOLUTION 68/103 

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 13. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/68/L.27 und Add.1, eingebracht von: Australien, Dänemark, Deutschland, Fidschi (im Namen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Finnland, Island, Isra-
el, Italien, Japan, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Slo-
wenien, Spanien, Türkei. 

68/103. Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe bei 
Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991, deren Anlage die Leitlinien für 
die stärkere Koordinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Vereinten Nationen enthält, sowie 
aller ihrer Resolutionen über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe bei 
Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung, und unter Hinweis auf die Resolutionen der humani-
tären Angelegenheiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des Wirtschafts- und Sozialrats, 

 sowie erneut erklärend, dass bei der Gewährung humanitärer Hilfe die Grundsätze der Menschlich-
keit, der Neutralität, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit gelten, 

 ferner in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo224, des Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: 
Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen225 sowie der gemein-
samen Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine 
sicherere Zukunft226, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Welt-
konferenz für Katastrophenvorsorge verabschiedet wurden, und eingedenk dessen, dass die Umsetzung des 
Hyogo-Rahmenaktionsplans 2015 ausläuft, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der Halbzeitüberprüfung des Hyogo-
Rahmenaktionsplans, Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 19. bis 23. Mai 2013 in Genf abge-
haltenen vierten Tagung der Weltweiten Plattform zur Verringerung des Katastrophenrisikos und anerken-
nend, dass diese Plattform auf globaler Ebene das Hauptforum für die Koordinierung der strategischen Be-
ratung und den Aufbau von Partnerschaften für die Verringerung des Katastrophenrisikos ist, 

 in Anbetracht dessen, dass die Dritte Weltkonferenz über die Verringerung des Katastrophenrisikos 
vom 14. bis 18. März 2015 in Sendai (Japan) stattfinden wird, mit dem Auftrag, die Umsetzung des Hyogo-
Rahmenaktionsplans zu überprüfen und einen Rahmen für die Verringerung des Katastrophenrisikos nach 
2015 zu verabschieden, 

 unter Betonung des grundlegend zivilen Charakters der humanitären Hilfe, 

 sowie betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwortung für die Einleitung, die Organisa-
tion, die Koordinierung und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in seinem Hoheitsgebiet so-

______________ 
224 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1. 
225 Ebd., Resolution 2. 
226 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II. 
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wie für die Erleichterung der Arbeit der humanitären Organisationen bei der Begrenzung der Folgen von 
Naturkatastrophen trägt, 

 ferner betonend, dass die Staaten jeweils die Hauptverantwortung dafür tragen, Anstrengungen zur 
Verringerung des Katastrophenrisikos, namentlich durch die Umsetzung und Weiterverfolgung des Hyogo-
Rahmenaktionsplans, sowie zur Katastrophenbewältigung und frühzeitigen Wiederherstellung zu unter-
nehmen, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen möglichst gering zu halten, und gleichzeitig aner-
kennend, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betroffenen Länder, deren diesbezügli-
che Kapazitäten möglicherweise beschränkt sind, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die wachsenden Herausforderungen, die sich ange-
sichts der Auswirkungen globaler Probleme, namentlich der Konsequenzen des Klimawandels, der anhal-
tenden nachteiligen Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, der nachteiligen Auswir-
kungen der schwankenden Nahrungsmittelpreise auf die Ernährungssicherheit und die Ernährung sowie 
anderer wesentlicher Faktoren, die die Verwundbarkeit von Bevölkerungsgruppen und die Gefährdung 
durch Naturgefahren und die Auswirkungen von Naturkatastrophen verschärfen, für die Mitgliedstaaten 
und die Kapazitäten der Vereinten Nationen im humanitären Bereich zur Bewältigung der Folgen von Na-
turkatastrophen ergeben, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass arme ländliche und städtische Ge-
meinwesen in den Entwicklungsländern am stärksten von den Auswirkungen des erhöhten Katastrophenri-
sikos betroffen sind, 

 Kenntnis nehmend von den Auswirkungen der rasanten Verstädterung im Fall von Naturkatastro-
phen und in der Erkenntnis, dass die Städte, um auf Katastrophenfälle vorbereitet zu sein und sie zu bewäl-
tigen, geeignete Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos, einschließlich bei der Stadtplanung, 
Strategien für die frühzeitige Wiederherstellung, die von der ersten Phase der Hilfseinsätze an umgesetzt 
werden, sowie Strategien für die Milderung, die Rehabilitation und die nachhaltige Entwicklung benötigen, 

 feststellend, dass bei den meisten Katastrophen die örtlichen Gemeinwesen als erste reagieren müs-
sen, die entscheidende Rolle unterstreichend, die den in den Ländern vorhandenen Kapazitäten bei der Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf Katastrophenfälle, sowie bei der 
Katastrophenbewältigung und der Wiederherstellung zukommt, und anerkennend, dass die Mitgliedstaaten 
bei ihren Anstrengungen zum Auf- und Ausbau der nationalen und lokalen Kapazitäten, die für eine verbes-
serte Bereitstellung humanitärer Hilfe insgesamt wesentlich sind, unterstützt werden müssen, 

 in Anbetracht der hohen Zahl der von Naturkatastrophen betroffenen Personen, zu denen in dieser 
Hinsicht auch Binnenvertriebene gehören, und der Notwendigkeit, den humanitären Bedürfnissen und den 
Entwicklungsbedürfnissen Rechnung zu tragen, die sich aus den durch Naturkatastrophen verursachten 
Binnenvertreibungen in der ganzen Welt ergeben, und allen maßgeblichen Akteuren nahelegend, die An-
wendung der Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen227 zu erwägen, wenn sie sich mit Situationen der 
Binnenvertreibung befassen, 

 bekräftigend, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betroffenen Staaten beim 
Umgang mit Naturkatastrophen in allen Phasen, insbesondere bei der Vorbereitung auf Katastrophenfälle, 
der Katastrophenbewältigung und in der Frühphase der Wiederherstellung, zu unterstützen, und wie wichtig 
der Ausbau der Kapazitäten der betroffenen Länder zur Katastrophenbewältigung ist, 

 in Anerkennung der Fortschritte der Plattform der Vereinten Nationen für raumfahrtgestützte Infor-
mationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen (UN-SPIDER) bei ihrer Mission, den Mit-
gliedstaaten nahelegend, auf freiwilliger Basis jede erforderliche Unterstützung, einschließlich finanzieller 
Art, für UN-SPIDER bereitzustellen, damit die Plattform ihren Arbeitsplan für 2014-2015 durchführen 
kann, und erneut erklärend, wie wichtig es ist, die internationale Koordinierung und Zusammenarbeit im 
Bereich des Katastrophenmanagements und der Notfallmaßnahmen weltweit zu verbessern, indem allen 
Ländern ermöglicht wird, verstärkt auf weltraumgestützte Dienste zuzugreifen und sie zu nutzen, und in-

______________ 
227 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf. 
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dem der Kapazitätsaufbau und die institutionelle Stärkung im Bereich des Katastrophenmanagements, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, gefördert werden, 

 Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei der Schaffung des Globalen Rahmenwerks für Klima-
dienstleistungen, das auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Klimainformationen und -prognosen für 
das Management von Klimarisiken und die Anpassung an Klimavariabilität und -wandel entwickeln und 
bereitstellen soll, und der Aufnahme seiner Tätigkeit mit Interesse entgegensehend, 

 unter Begrüßung der wichtigen Rolle der Mitgliedstaaten, einschließlich Entwicklungsländern, die 
den von Naturkatastrophen heimgesuchten Ländern und Völkern anhaltend und großzügig die notwendige 
Hilfe gewährt haben, 

 in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften als Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung auf den Gebieten vorbe-
reitende Maßnahmen und Risikominderung, Katastrophenbewältigung, Rehabilitation und Entwicklung 
übernehmen, 

 betonend, dass in enger Zusammenarbeit aller maßgeblichen Akteure und Sektoren das Problem der 
Verwundbarkeit angegangen und die Risikominderung, einschließlich vorbereitender Maßnahmen, in alle 
Phasen des Managements von Naturkatastrophen, des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe und der 
Entwicklungsplanung einbezogen werden muss, 

 bekräftigend, dass die Stärkung der Resilienz zur Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber 
Katastrophen und zu ihrer raschen Überwindung beiträgt, 

 in Anbetracht dessen, dass die Bemühungen um die Herbeiführung wirtschaftlichen Wachstums und 
einer nachhaltigen Entwicklung und um die Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, 
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, durch Naturkatastrophen beeinträchtigt werden können, 
sowie im Hinblick auf den positiven Beitrag, den diese Bemühungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
der Bevölkerung gegenüber solchen Katastrophen leisten können, 

 sowie in der Erkenntnis dessen, dass eine klare Verbindung zwischen Notfallmaßnahmen, Rehabili-
tation und Entwicklung besteht, und bekräftigend, dass Nothilfe auf eine dem kurz- und mittelfristigen 
Wiederaufbau und der langfristigen Entwicklung förderliche Weise gewährt werden muss, um einen rei-
bungslosen Übergang von der Nothilfe zur Rehabilitation und zur Entwicklung sicherzustellen, und dass 
bestimmte Notmaßnahmen als Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung angesehen werden sollten, 

 in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die Rolle der Entwicklungsorganisationen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger ist, wenn es darum geht, die nationalen Anstrengungen zur Begren-
zung der Folgen von Naturkatastrophen zu unterstützen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs228; 

 2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die zunehmenden Folgen von Naturkatastro-
phen, durch die es weltweit zu massiven Verlusten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesonde-
re in verwundbaren Gesellschaften, die nicht über ausreichende Kapazitäten zur wirksamen Milderung der 
negativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeitfolgen von Naturkatastrophen verfügen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen und die anderen maßgeblichen 
Akteure im humanitären und im Entwicklungsbereich auf, die vollständige Umsetzung der Erklärung von 
Hyogo224 und des Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen 
und Gemeinwesen gegen Katastrophen225 zu beschleunigen, insbesondere die Verpflichtungen zur Gewäh-
rung von Hilfe für katastrophengefährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen heimgesuchte Staa-
ten, die sich in der Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, sozialen und wirtschaftlichen Erho-
lung befinden, zugunsten von Risikominderungsaktivitäten bei der Katastrophennachsorge und von Rehabi-
litationsprozessen; 

______________ 
228 A/68/89. 
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 4. betont, dass vorbereitende Maßnahmen für Katastrophen auf allen Ebenen gefördert und ge-
stärkt werden müssen, insbesondere in gefährdeten Gebieten, und ermutigt die Mitgliedstaaten, das System 
der Vereinten Nationen und die anderen maßgeblichen Akteure im humanitären und im Entwicklungsbe-
reich, die Finanzierung und Zusammenarbeit zugunsten der Maßnahmen zur Verringerung des Katastro-
phenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf Katastrophenfälle, zu steigern; 

 5. legt den Mitgliedstaaten nahe, im Rahmen eines harmonisierten, flexiblen und komplementä-
ren Ansatzes, der die Optionen und das Potenzial der Finanzierung von humanitären Maßnahmen und Ent-
wicklungsmaßnahmen voll ausschöpft und ihre Koordinierung unterstützt, zweckgebundene finanzielle 
Beiträge für Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle, zur Katastrophenbewältigung und zur 
Wiederherstellung zu leisten; 

 6. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen 
geeigneten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastrophen zu ergreifen beziehungs-
weise weiterhin wirksam durchzuführen und Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos zu einem 
Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen sowie die Geschlechterperspektive in die Politik, die Planung 
und die Finanzierung einzubeziehen, und ersucht die internationale Gemeinschaft in dieser Hinsicht, den 
Entwicklungs- sowie den Transformationsländern erforderlichenfalls auch künftig behilflich zu sein; 

 7. ist sich dessen bewusst, dass der Klimawandel neben anderen Faktoren zur Umweltzerstörung 
und zur Zunahme der Schwere und Häufigkeit extremer Klima- und Wetterereignisse beiträgt, was das Ri-
siko von Naturkatastrophen erhöht, und ermutigt in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten sowie die zuständi-
gen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Man-
dat die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen und die Systeme 
zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Frühwarnung zu stärken, um die humanitären Folgen von 
Naturkatastrophen möglichst gering zu halten, unter anderem durch die Bereitstellung von Technologie und 
von Unterstützung für den Kapazitätsaufbau in den Entwicklungsländern; 

 8. begrüßt die wachsende Zahl der auf regionaler und nationaler Ebene eingeleiteten Initiativen 
zur Förderung der Umsetzung der Leitlinien für die innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der in-
ternationalen Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe, ermutigt die Mitgliedstaaten und gegebenen-
falls die Regionalorganisationen, weitere Schritte zur Überprüfung und Stärkung der operativen und recht-
lichen Rahmenbedingungen für die internationale Katastrophenhilfe zu unternehmen und die Leitlinien 
dabei nach Bedarf zu berücksichtigen, und begrüßt die jüngsten Anstrengungen der Internationalen Födera-
tion der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung huma-
nitärer Angelegenheiten und der Interparlamentarischen Union, ein Mustergesetz zu diesem Thema auszu-
arbeiten; 

 9. begrüßt außerdem die wirksame Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Staaten, den zu-
ständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen, den Geberländern, den regionalen und internatio-
nalen Finanzinstitutionen, anderen zuständigen Organisationen, wie der Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Bewegung, und der Zivilgesellschaft bei der Koordinierung und Bereitstellung von Soforthilfe 
und unterstreicht, dass diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten Verlauf der Hilfseinsätze und der mit-
tel- und langfristigen Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt werden müssen, dass 
die Anfälligkeit für künftige Naturgefahren gemindert wird; 

 10. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, mit Vorrang die Anstrengungen zu unterstützen, welche 
die Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre Kapazitäten zur Verringerung des 
Katastrophenrisikos, zur Vorbereitung auf Naturkatastrophen, zur raschen Reaktion und zur Begrenzung der 
Folgen auf allen Ebenen auszubauen; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Hyogo-Rahmenaktions-
plan Frühwarnsysteme sowie Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und zur Risikominde-
rung auf allen Ebenen zu erarbeiten, zu aktualisieren und zu stärken, unter Berücksichtigung ihrer eigenen 
Gegebenheiten und Kapazitäten und gegebenenfalls in Abstimmung mit den relevanten Akteuren, und er-
mutigt die internationale Gemeinschaft und die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, die dies-
bezüglichen nationalen Anstrengungen auch weiterhin zu unterstützen; 
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 12. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrücklich auf, ihre Reaktion auf Frühwarninforma-
tionen zu verbessern, um sicherzustellen, dass der Frühwarnung rasche Maßnahmen folgen, und legt allen 
Akteuren nahe, die diesbezüglichen Anstrengungen der Mitgliedstaaten zu unterstützen; 

 13. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Ausarbeitung ihrer nationalen Plattformen für Katastrophen-
vorsorge und deren Vorlage an das Sekretariat der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge im 
Einklang mit dem Hyogo-Rahmenaktionsplan zu erwägen, und ermutigt die Staaten außerdem, zusammen-
zuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen; 

 14. erkennt an, wie wichtig es ist, bei der Vorbereitung auf Katastrophenfälle ein Mehrfachrisiko-
konzept zu verfolgen, und ermutigt die Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegeben-
heiten, sowie das System der Vereinten Nationen, bei ihren Bereitschaftsmaßnahmen weiter einen solchen 
Ansatz zu verfolgen und dabei auch den von Industrie- und Technologieunfällen ausgehenden sekundären 
Umweltgefahren gebührende Beachtung zu schenken; 

 15. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung der Wirksamkeit der humanitären Hilfe 
besondere Anstrengungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit unternommen werden sollen, um 
die Nutzung der nationalen und lokalen sowie bei Bedarf der regionalen und subregionalen Kapazitäten zur 
Vorbereitung auf Katastrophenfälle und zu deren Bewältigung, die in größerer Nähe zum Katastrophenort 
sowie effizienter und zu geringeren Kosten zur Verfügung gestellt werden können, weiter zu verstärken und 
auszubauen; 

 16. betont in diesem Zusammenhang außerdem, wie wichtig es ist, dass die internationale Zusam-
menarbeit bei der raschen Bereitstellung humanitärer Hilfe in allen Phasen einer Katastrophe, von der Not-
hilfe und Wiederherstellung bis zur Entwicklung, verstärkt wird, insbesondere durch den wirksamen Ein-
satz multilateraler Mechanismen sowie durch die Bereitstellung angemessener Ressourcen; 

 17. legt allen maßgeblichen Interessenträgern, einschließlich der Mitgliedstaaten, nahe, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sendung nicht angeforderter, nicht benötigter oder ungeeigneter Hilfsgü-
ter im Rahmen der Reaktion auf Katastrophen zu reduzieren und ihr entgegenzuwirken; 

 18. ermutigt alle Mitgliedstaaten, den Transit der im Rahmen internationaler Bemühungen er-
brachten humanitären Nothilfe und Entwicklungshilfe möglichst zu erleichtern, einschließlich während der 
Übergangsphase von der Nothilfe zur Entwicklung, im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 46/182 und ihrer Anlage und unter voller Achtung der humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, der 
Neutralität, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit und ihrer Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, 
einschließlich des humanitären Völkerrechts; 

 19. legt den Mitgliedstaaten nahe, gegebenenfalls Zollmaßnahmen einzuführen, um die Wirksam-
keit der Reaktion auf Naturkatastrophen zu erhöhen; 

 20. bekräftigt die führende Rolle, die dem Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenhei-
ten als Koordinierungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten Nationen für die Förderung und 
Koordinierung der humanitären Hilfstätigkeit der humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und 
anderer humanitärer Partner zukommt; 

 21. begrüßt den wichtigen Beitrag, den das Katastrophenabschätzungs- und Koordinierungssystem 
der Vereinten Nationen zur Wirksamkeit der humanitären Hilfe leistet, indem es die Mitgliedstaaten, auf 
deren Antrag, sowie das System der Vereinten Nationen bei der Vorbereitung auf Katastrophenfälle und bei 
humanitären Maßnahmen unterstützt, und befürwortet die fortgesetzte Einbeziehung von Sachverständigen 
aus katastrophengefährdeten Entwicklungsländern in diesen Mechanismus; 

 22. begrüßt außerdem den wichtigen Beitrag der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und 
Rettungsdienste zur Wirksamkeit der internationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städten 
und legt den Mitgliedstaaten nahe, die Beratungsgruppe weiter zu unterstützen, im Einklang mit Resolution 
57/150 der Generalversammlung vom 16. Dezember 2002; 

 23. legt den Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen und den anderen humanitären 
Akteuren eindringlich nahe, bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Verringerung des 
Katastrophenrisikos, die Katastrophenvorbeugung, die Katastrophenmilderung, die Vorbereitung auf Kata-
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strophenfälle, die humanitäre Hilfe und die frühzeitige Wiederherstellung die spezifischen und differenzier-
ten Folgen von Naturkatastrophen in ländlichen wie in städtischen Gebieten zu berücksichtigen und dabei 
den Schwerpunkt insbesondere auf die Deckung der Bedürfnisse der Menschen zu legen, die in armen, ka-
tastrophengefährdeten ländlichen und städtischen Gebieten leben; 

 24. begrüßt die Anstrengungen des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, 
Partnerschaften mit Regionalorganisationen und dem Privatsektor aufzubauen, und legt den Mitgliedstaaten 
und dem System der Vereinten Nationen nahe, die auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene 
bestehenden Partnerschaften zur Unterstützung der nationalen Anstrengungen im Naturkatastrophenfall 
weiter zu stärken, um bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für notleidende Menschen wirksam zu ko-
operieren und sicherzustellen, dass bei ihren gemeinschaftlichen Anstrengungen die Grundsätze der 
Menschlichkeit, der Neutralität, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit eingehalten werden; 

 25. erkennt an, dass Informations- und Telekommunikationstechnologien eine wichtige Rolle bei 
der Katastrophenbewältigung spielen können, ermutigt die Mitgliedstaaten, Telekommunikationskapazitä-
ten für die Reaktion auf Notfälle aufzubauen, ermutigt die internationale Gemeinschaft, die Anstrengungen 
der Entwicklungsländer auf diesem Gebiet bei Bedarf zu unterstützen, einschließlich in der Wiederherstel-
lungsphase, und legt den Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht nahe, zu erwägen, dem Übereinkommen von 
Tampere über die Bereitstellung von Telekommunikationsmitteln für Katastrophenschutz und Katastro-
phenhilfseinsätze229 beizutreten oder es zu ratifizieren, sofern sie es nicht bereits getan haben; 

 26. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Einsatz von weltraum- und bodengestützten 
Fernerkundungstechniken, einschließlich der im Rahmen der Plattform der Vereinten Nationen für raum-
fahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen (UN-SPIDER) bereit-
gestellten Techniken, sowie den Austausch geografischer Daten für die Vorbeugung, die Begrenzung und 
das Management von Naturkatastrophen und bittet die Mitgliedstaaten, auch weiterhin ihre Unterstützung 
zu gewähren, damit die Vereinten Nationen ihre Kapazitäten auf dem Gebiet satellitengestützter geografi-
scher Informationen für die Frühwarnung, die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die Katastrophenbewäl-
tigung und die frühzeitige Wiederherstellung konsolidieren können; 

 27. ist sich dessen bewusst, dass neue Technologien, wenn sie koordiniert eingesetzt werden und 
auf humanitären Grundsätzen beruhen, das Potenzial haben, die Wirksamkeit der humanitären Maßnahmen 
zu erhöhen und die damit verbundene Rechenschaftslegung zu verbessern, und legt den Mitgliedstaaten, 
den Vereinten Nationen und ihren humanitären Partnern nahe, unter anderem ein Zusammenwirken mit 
Freiwilligen und der Fachwelt zu erwägen, um bei Notfällen und Maßnahmen zur Senkung des Katastro-
phenrisikos die verfügbare Vielfalt an Daten und Informationen zu nutzen; 

 28. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und die 
internationalen Finanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nachhaltige Katastrophennachsorge 
in Bereichen wie der Koordinierung mit traditionellen und nichttraditionellen Partnern, der Ermittlung und 
Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen, der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanismen 
zur Ermittlung des Nachsorgebedarfs, der Strategie- und Programmentwicklung und der Einbeziehung der 
Risikominderung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und begrüßt die derzeit zu diesem Zweck unter-
nommenen Bemühungen; 

 29. ermutigt die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen, nationale Initiativen zu 
unterstützen, die den unterschiedlichen Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die betroffene Bevölke-
rung Rechnung tragen, einschließlich durch die Erhebung und Analyse von unter anderem nach Geschlecht, 
Alter und Behinderung aufgeschlüsselten Daten, auch unter Verwendung vorhandener, von den Staaten 
vorgelegter Angaben, und durch die Entwicklung von Instrumenten, Methoden und Verfahren, die zu einer 
zeitnäheren und nützlicheren ersten Bedarfsermittlung führen, aus der sich eine gezieltere und wirksamere 
Hilfe ergibt; 

 30. fordert die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen auf, gegebenenfalls im Be-
nehmen mit den Mitgliedstaaten die empirische Grundlage für eine wirksame humanitäre Hilfe zu stärken, 

______________ 
229 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2011 Nr. 429; AS 2011 3839. 
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indem sie gemeinsame Mechanismen weiterentwickeln, um die Qualität, die Transparenz und die Zuverläs-
sigkeit der gemeinsamen humanitären Bedarfsermittlung zu verbessern und dabei weitere Fortschritte zu 
erzielen, ihre Leistung bei der Erbringung von Hilfe zu bewerten und sicherzustellen, dass diese Organisa-
tionen die humanitären Ressourcen möglichst wirksam einsetzen; 

 31. legt den Mitgliedstaaten nahe, Schritte zu unternehmen, um die Erhebung und Analyse von 
Daten aufzubauen oder zu verbessern und den Informationsaustausch mit den humanitären Organisationen 
der Vereinten Nationen zu erleichtern und so die Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle zu 
unterstützen und die Wirksamkeit bedarfsorientierter humanitärer Maßnahmen zu verbessern, und legt dem 
System der Vereinten Nationen, soweit angezeigt, sowie den anderen maßgeblichen Akteuren nahe, den 
Entwicklungsländern auch weiterhin bei ihren Anstrengungen zum Aufbau lokaler und nationaler Kapazitä-
ten für die Datenerhebung und -analyse behilflich zu sein; 

 32. legt den Mitgliedstaaten, den Regionalorganisationen, den Vereinten Nationen und den huma-
nitären und Entwicklungsorganisationen nahe, die Ermittlung, Kartierung und Analyse von Risiken und 
Gefährdungen, namentlich die lokalen Auswirkungen von Faktoren, die das Katastrophenrisiko in der Zu-
kunft erhöhen werden, sowie die Ausarbeitung und Durchführung geeigneter Strategien und Programme zu 
ihrer Bewältigung weiterhin zu verbessern, und legt in dieser Hinsicht allen maßgeblichen Interessenträ-
gern nahe, die Regierungen gegebenenfalls durch den Austausch von Fachwissen und Instrumenten und die 
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen beim Kapazitätsaufbau zu unterstützen, auch auf regionaler und 
lokaler Ebene, um sicherzustellen, dass im Einklang mit den nationalen Prioritäten für das Management 
von Katastrophenrisiken wirksame Pläne und Kapazitäten für das Katastrophenmanagement vorhanden 
sind; 

 33. betont, wie wichtig die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Entscheidungspro-
zessen und die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Ausarbeitung und Um-
setzung von Strategien für die Verringerung des Katastrophenrisikos, die Vorbereitung auf Katastrophenfäl-
le, die Katastrophenbewältigung und die Wiederherstellung nach Katastrophen sind, und ersucht den Gene-
ralsekretär in dieser Hinsicht, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Geschlechterperspektive bei allen 
Aspekten humanitärer Maßnahmen und Tätigkeiten durchgängiger berücksichtigt wird; 

 34. legt den Regierungen, den lokalen Behörden, dem System der Vereinten Nationen und den 
Regionalorganisationen nahe und bittet die Geber und andere Hilfe leistende Länder, den Gefährdungen 
und Kapazitäten von Frauen und Mädchen durch eine geschlechtersensible Programmplanung Rechnung zu 
tragen, namentlich durch Mittel zur Bekämpfung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und der 
vielfältigen Formen der Ausbeutung nach Katastrophen sowie durch die Zuweisung von Mitteln im Rah-
men ihrer Anstrengungen zur Verringerung des Katastrophenrisikos, zur Katastrophenbewältigung und zur 
Wiederherstellung nach Katastrophen in Abstimmung mit den Regierungen der betroffenen Länder; 

 35. ermutigt die Mitgliedstaaten und die zuständigen regionalen und internationalen Organisatio-
nen, bewährte Verfahren für die Verbesserung der Vorbereitung auf Katastrophenfälle, der Katastrophenbe-
wältigung und der frühzeitigen Wiederherstellung zu ermitteln und diese stärker zu verbreiten sowie gege-
benenfalls erfolgreiche örtliche Initiativen auszuweiten; 

 36. ersucht die humanitären Organisationen und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Natio-
nen, ihre Koordinierung der Katastrophennachsorgemaßnahmen von der Nothilfe zur Entwicklung zu ver-
bessern, unter anderem indem sie die institutionellen Maßnahmen sowie die Maßnahmen der Koordinie-
rung und strategischen Planung im Bereich des Katastrophenschutzes, der Stärkung der Resilienz und der 
Katastrophennachsorge zur Unterstützung der nationalen Behörden verstärken und sicherstellen, dass die 
im Entwicklungsbereich tätigen Akteure frühzeitig an der strategischen Planung beteiligt sind; 

 37. legt den Vereinten Nationen und den humanitären Organisationen und Entwicklungsorganisa-
tionen nahe, die staatlichen Stellen und die Gemeinschaften auf nationaler, subnationaler und kommunaler 
Ebene in ihrer Aufgabe zu unterstützen, langfristige Strategien und mehrjährige operative Pläne für die Ka-
tastrophenvorsorge auszuarbeiten, die in Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Stär-
kung der Resilienz eingebettet sind, im Einklang mit dem Hyogo-Rahmenaktionsplan; 



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 

171 

 38. fordert das System der Vereinten Nationen und die anderen humanitären Akteure auf, die Instru-
mente und Dienste zur Unterstützung einer stärkeren Verringerung des Katastrophenrisikos, insbesondere zur 
Vorbereitung auf den Katastrophenfall, sowie der frühzeitigen Wiederherstellung besser zu verbreiten; 

 39. fordert die zuständigen humanitären Organisationen und Entwicklungsorganisationen der Ver-
einten Nationen auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Instrumente und Mechanismen zu stärken, 
mit denen sichergestellt werden soll, dass die Bedürfnisse in der Frühphase der Wiederherstellung und die 
dafür gewährte Unterstützung in die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Vorbereitung auf Ka-
tastrophenfälle, der humanitären Maßnahmen beziehungsweise der Aktivitäten auf dem Gebiet der Ent-
wicklungszusammenarbeit integriert werden; 

 40. ermutigt das System der Vereinten Nationen und die humanitären Organisationen, ihre An-
strengungen zur Integration der frühzeitigen Wiederherstellungsmaßnahmen in die humanitären Programme 
fortzusetzen, erkennt an, dass frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen ein wichtiger Schritt zur Stärkung 
der Resilienz sind und weitere Finanzmittel dafür bereitgestellt werden sollen, und ermutigt zur raschen 
Bereitstellung flexibler und berechenbarer Finanzmittel für frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen, 
auch über bestehende und komplementäre humanitäre Mechanismen und Entwicklungsmechanismen; 

 41. betont, dass die Resilienz auf allen Ebenen gestärkt werden muss, und legt in dieser Hinsicht 
den Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen und den anderen maßgeblichen Akteuren nahe, 
gegebenenfalls Anstrengungen zu unterstützen, die darauf gerichtet sind, den Aspekt der Resilienz in die 
humanitären Programme und Entwicklungsprogramme zu integrieren; 

 42. ermutigt das System der Vereinten Nationen und die anderen zuständigen Akteure im humani-
tären und im Entwicklungsbereich, die humanitären und die residierenden Koordinatoren zu unterstützen, 
um sie verstärkt in die Lage zu versetzen, unter anderem der Gastregierung bei der Durchführung von 
Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle beizustehen und in Unterstützung der nationalen An-
strengungen die vorbereitenden Maßnahmen der Landesteams zu koordinieren, und ermutigt das System 
der Vereinten Nationen und die anderen zuständigen humanitären Akteure, ihre Fähigkeit zur raschen und 
flexiblen Entsendung humanitärer Fachkräfte zur Unterstützung von Regierungen und Landesteams unmit-
telbar nach einer Katastrophe weiter zu stärken; 

 43. hebt die Notwendigkeit hervor, ausreichende, flexible und nachhaltige Ressourcen für Wieder-
herstellungs-, Vorbereitungs- und Risikominderungsmaßnahmen bei Katastrophen zu mobilisieren, um ei-
nen berechenbaren und raschen Zugang zu Ressourcen für humanitäre Hilfe in Notfällen zu gewährleisten, 
die durch mit Naturgefahren einhergehende Katastrophen verursacht werden; 

 44. begrüßt die Leistungen des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen und seinen 
Beitrag zur Förderung und Verbesserung frühzeitiger humanitärer Maßnahmen, fordert alle Mitgliedstaaten 
auf und bittet den Privatsektor und alle in Betracht kommenden Personen und Institutionen, die Erhöhung 
ihrer freiwilligen Beiträge an den Fonds zu erwägen und in diesem Rahmen nach Möglichkeit mehrjährige 
und frühzeitige Mittelzusagen abzugeben, und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den bereits abgegebe-
nen Zusagen zugunsten humanitärer Programme und nicht zulasten der für die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel geleistet werden sollen; 

 45. ermutigt nachdrücklich dazu, die Verringerung des Katastrophenrisikos und die Stärkung der 
Resilienz gegenüber Katastrophen im Rahmen der Post-2015-Entwicklungsagenda gebührend zu berück-
sichtigen und einen komplementären und kohärenten Ansatz zwischen dieser Agenda und dem Post-2015-
Rahmen für die Verringerung des Katastrophenrisikos zu fördern; 

 46. bittet die Mitgliedstaaten, den Privatsektor und alle in Betracht kommenden Personen und In-
stitutionen, freiwillige Beiträge an sonstige Mechanismen zur Finanzierung humanitärer Hilfe zu erwägen; 

 47. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, den ersten Weltgipfel für humanitäre Hilfe 2016 in 
Istanbul (Türkei) abzuhalten, auf dem Wissen und bewährte Verfahren auf dem Gebiet der humanitären 
Hilfe ausgetauscht werden sollen, um die Koordinierung, die Leistungsfähigkeit und die Wirksamkeit hu-
manitärer Maßnahmen zu verbessern, und ersucht das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegen-
heiten, einen alle Seiten einschließenden, auf Konsultation beruhenden und transparenten Vorbereitungs-
prozess zu gewährleisten; 
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 48. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Verbesserung der internationalen Maßnahmen 
zur Bewältigung von Naturkatastrophen einzusetzen, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigs-
ten Tagung darüber Bericht zu erstatten und in seinen Bericht Empfehlungen darüber aufzunehmen, wie 
sichergestellt werden kann, dass die humanitäre Hilfe so bereitgestellt wird, dass sie den Übergang von der 
Nothilfe zur Entwicklung unterstützt. 

RESOLUTION 68/125 

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/68/L.28 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Bahamas, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, El Salvador, 
Eritrea, Fidschi, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, 
Irak, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, 
Kuba, Kuwait, Lesotho, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauritius, Mongolei, Mon-
tenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Republik Korea, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, 
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suri-
name, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, 
Uganda, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.  

68/125. Folgemaßnahmen zu der Erklärung und dem Aktionsprogramm für eine Kultur des 
Friedens 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich der darin enthaltenen Ziele und 
Grundsätze, und insbesondere ihres Bestrebens, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu be-
wahren, 

 unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, in der es heißt, dass, „da Kriege im Geist der Menschen entstehen, auch die Bollwerke des 
Friedens im Geist der Menschen errichtet werden müssen“, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig die Erklärung über eine Kultur des Friedens230 und das Aktionspro-
gramm für eine Kultur des Friedens231 sind, die der internationalen Gemeinschaft, insbesondere dem Sys-
tem der Vereinten Nationen, als universales Mandat für die Förderung einer Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit dienen, die der Menschheit und insbesondere den künftigen Generationen zugutekommt, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über eine Kultur des Friedens, insbesondere die Reso-
lution 52/15 vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Internationalen Jahr für eine Kultur 
des Friedens erklärte, die Resolution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 
zur Internationalen Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder der 
Welt erklärte, und die Resolutionen 56/5 vom 5. November 2001, 57/6 vom 4. November 2002, 58/11 vom 
10. November 2003, 59/143 vom 15. Dezember 2004, 60/3 vom 20. Oktober 2005, 61/45 vom 4. Dezember 
2006, 62/89 vom 17. Dezember 2007, 63/113 vom 5. Dezember 2008, 64/80 vom 7. Dezember 2009, 65/11 
vom 23. November 2010, 66/116 vom 12. Dezember 2011 und 67/106 vom 17. Dezember 2012, die unter 
ihrem Tagesordnungspunkt „Kultur des Friedens“ verabschiedet wurden, 

 in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen232, in der die aktive Förderung 
einer Kultur des Friedens verlangt wird, 

______________ 
230 Resolution 53/243 A. 
231 Resolution 53/243 B. 
232 Resolution 55/2. 
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	25. Der Generalsekretär soll Vorschläge zur Förderung der Zusammenarbeit über das gesamte System der Vereinten Nationen hinweg vorlegen und dabei die Funktionen eines gestärkten Wirtschafts- und Sozialrats berücksichtigen, wobei die Sekretariats-Hau...
	26. Der Generalsekretär soll Maßnahmen ergreifen, damit den Bedürfnissen der kleinen Inselentwicklungsländer auf institutioneller Ebene angemessene Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, und die dritte Internationale Konferenz über die kleinen Insel...
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	30. Die Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats und der Generalversammlung werden ersucht, sich mit den Präsidien der zuständigen Organe und zwischenstaatlichen Organe der Vereinten Nationen, namentlich der Kommission für Friedenskonsolidierung,...
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